
  
 

Auskunft erteilt 
Bürgerbüro 
Telefon 02173 / 794 0 
Telefon 02173 / 794 4444 
Telefax 02173 794 9 2424 
buergerbuero@langenfeld.de 
www.langenfeld.de 

Widerspruch gegen die Datenübermittlung 
nach dem Bundesmeldegesetz (BMG) 

An die 
Stadt Langenfeld 
Bürgerbüro 
Konrad-Adenauer-Platz 1 
40764 Langenfeld 

Antragsteller 
Name, Geburtsname, Vorname 

Straße Hausnr. PLZ Ort 

Widerspruch gegen Datenübermittlung(en) (Übermittlungssperre/n): 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder 
Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 
(Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Absatz 5 BMG in Verbindung mit 
§ 50 Absatz 2 BMG widersprechen.) 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage 
(Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Absatz 5 BMG in Verbindung mit 
§ 50 Absatz 3 BMG widersprechen.) 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche 
Religionsgesellschaft von Familienangehörigen, die nicht derselben oder 
keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft angehören 
Familienangehörige in diesem Sinne sind Ehegatte oder Lebenspartner, 
minderjährige Kinder und die Eltern von minderjährigen Kindern. 
(Sie können der Datenübermittlung gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG in Verbindung 
mit § 42 Absatz 2 BMG widersprechen.) 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen 
und anderen Trägern von Wahlvorschlägen in Zusammenhang mit Wahlen und 
Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene 
(Sie können der Datenübermittlung gemäß gemäß § 50 Absatz 5 BMG in Verbindung 
mit § 50 Absatz 1 BMG widersprechen.) 

Langenfeld, 
Datum, Unterschrift des Antragstellers / der Antragstellerin 

Unterschrift des Ehegatten bzw. weiterer Sorgeberechtigten 


